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SITZUNGSVERTAUF UND BESCHTÜSSE:

I Begrüßungund Beschlussföhigkeit

Bürgermeister Richord Hogl begrüßt, stellt die Beschlussföhigkeit fest und eröffnet die Sitzung des

Gemeinderotes

Gemöß $ 46 Abs.3 NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBI. 1000 idgF. stellen wir den Antrog,

folgenden Gegenstond nochtröglich in die Togesordnung der heutigen Gemeinderotssitzung
oufzunehmen:

Erqönzunq

Teilnohme on der Durchführung der Ausschreibung und dem Betrieb des ASI Hollobrunn inkl.

Enreilerung um die Gemeinden Wullersdorf, Moilberg und Göllersdorf

Die Gemeinde(n) Hollobrunn, Wullersdorf, Moilberg und Göllersdorf beobsichtigen dos bisherige
Anrufsommelfoxi ,,AST Hollobrunn" gemeinsom zu erweitern und umzusetzen. Dieses kÜnftig

gemeinsome regionole AST (VOR Flex Region Hollobrunn), welches über die NÖ

Dispositionszentrole für AST-Verkehre obgewickelt wird. Dos AST ermöglicht den Fohrgösten ihre

Fohrten, innerholb eines definierten Bediengebietes und festgelegter Bedienzeiten. flexibel zu

buchen. lnnerholb der Bedienzeiten des ASTs konn jeder Fohrgost seine Fohrt individuell buchen
und hot die Gorontie innerholb einer Vorloufzeit von mox. 60 Minuten seine Fohrt zu bekommen.

Die für die Umsetzung des Projektes nötige Plonung ist obgeschlossen, nun werden von der VOR

GmbH die Ausschreibungsunterlogen vorbereitel. lm Oktober 2022 soll die Ausschreibung

bekonnt gemocht werden. Ein Betriebsstort ist co. ein Johr donoch (Herbst 2023) möglich. Noch

Abschluss der Ausschreibung ist der Betrieb vozubereiten (Erstellung und Montoge der
Sommelstellenschilder, Erstellung und Druck von lnfofoldern. Beschoffung der Fohzeuge durch
den Verkehrsunternehmer entsprechend den Vorgoben in der Ausschreibung, etc.).

Zielsetzung des Systems isi eine bedorfsorientierte Mikromobilitötslösung, mit dem Fokus ouf
Störkung der innerörllichen Eneichborkeiten bzw. der Ab- und Zubringerfunktion zu

höherrongigen öffentlichen Verkehrsongeboten (Bohn und Regionolbus). Die Sicherstellung

einer eigenstöndigen Mobilitöt für nichtmobile Bevölkerungsgruppen und die Vermeidung von

Hol- und Bringdiensten für Fomilienongehörige sind weitere Merkmole dieses Mobilitötsprojektes.

Dos AST soll ouf ein Johr mit optionoler Verlöngerung um ein weiteres Johr beschlossen werden.
Grund für die kuze Loufzeit ist, doss die Ausschreibung des Regionolbusverkehrs in der Region

Krems-Hollobrunn zeitlich vorgezogen wird und ous heutiger Sicht voroussichtlich bereits im Johr
2024 zur Umsetzung kommt. Die Ausschreibung des Grundongebotes im öffentlichen Verkehr

wird ols kombinierte Ausschreibung ols Linien- und Bedorfsverkehren (VOR Flex) erfolgen. ln

diesem Zuge konn dos ,,VOR Flex Region Hollobrunn" mit Betriebsstort des Regionolbusverkehrs
(vorouss. im Johr 2024) in dos VOR Flex und vom Lond NÖ finonzierte bedorfsgesteuerte
Grundongebot (Grundongebot Lond NÖ umfosst vorouss. Mo-Fr B:00 - 1B:00 Uhr) im öffentlichen
Verkehr (hinsichtlich der Betriebszeiten ongeposst on dos definierte Grundongebot in der
Region) übernommen werden. Erweiterungen über dos Grundongebot hinousgehend durch die
beteiligten Gemeinden sind notürlich möglich.
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Beqründung

Do es für die Ausschreibung Anfong Oktober 2022 eines Beschlusses des Gemeinderots bedorf,
wird um Aufnohme des Gegenstondes in die Togesordnung der Gemeinderotssitzung om
15.09.2022 ersucht.

Die Vizebürgermeisterin und die Klubsprecher

Annemorie Mourer

Gerhord Sklenor Hubert Pimberger Adolf Zohlbrecht

Dieser Punkt wird noch dem Punkt Personolqngelegenheiten unter TOP 2l o zur Abstimmung
gebrocht.

Dieser Anlrog wird einslimmig ongenornmen.

2 Genehmigung des Silzungsprotokolls vom vom 30.06.2022

Die Protokolle der Sitzung des Gemeinderots vom 30.06.2022werden unterfertigt.

3 Herstellung der Grundbuchsordnung - t 1066 Orlsdurchfohrl Wullersdorf
Dem Gemeinderot liegt ein Plonexemplor der Boudirektion des Amls der NÖ Londesregierung
mit der GZ: 51352 betreffend Herstellung der Grundbuchsordnung noch den
Sonderbestimmungen des Liegenschoftsteilungsgesetzes der Ortsdurchfohrl Wullersdorf L 1066

km23,64 -24,OBvor.

Der Gemeinderol möge dem ler'lungsplon des Amfs der NÖ londesregierung mil der GZ: 51352
für die KG Wullersdort und der Enlwidmung des öffenflichen Gufs und Aufnohme ln dos
öffenlliche GUI

von Parzelle m2 an Porzelle

18 MG Wullersdorl
II94/2 Lond NÖ fl.ondessfrJ
ll87/l MG Wullersdort @G)
ll94/I tond NÖ fl.ondessfr.)
17 Fozliji Soli
18 MG Wullersdort
ll94/l Lond NÖ (ondessfrJ
ll94/l Lond NÖ fl.ondesstrJ
l187/29 MG Wullersdort @G)
I I 87 | 30 MG Wullersdort @G)
ll94/l Lond NÖ fl.ondesstrJ
ll94ll Lond Nö (ondessfrJ
ll88/l MG Wullersdorf (öG)
ll88/l MG Wullersdort pG)
ll95/l MG Wullersdorf (öG)
I I 88/ I MG Wullersdort GG)
Il88/l MG Wullersdort pc)
Il94/l Lond NÖ (tondesstrJ

7m"
l6m"
l6m2
l2lm"
lm"
7m2

l8 m2

9m2
Im2
Im'
l7 m2

133 m'
32 m"
lm2
124 m2

93 m2

94 m2
231 m"

ll87/I MG Wullersdort @G)
23 MG Wullersdorf
lI94ll Lond NÖ fl.ondessfrJ
II87/I MG Wullersdort @G)
ll87/l MG Wullersdort (öG)
ll87ll MG Wullersdort @G)
l187/27 MG Wullersdort @G)
ll87/28 MG Wullersdort @G)
ll94/l Lond Nö (ondessfrJ
ll94/l Lond Nö fl.ondessfrJ
l187/33 MG Wullersdort @G)
l187/34 MG Wullersdort @G)
I I 88 /2 Zöchmonn Aloisio
I188/15 MG Wullersdort @G)
I I 88/ | MG Wullersdort GG)
I188/15 MG Wullersdort @G)
ll88/l MG Wullersdorl (öG)
ll88/l MG Wullersdort @G)
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ll95/l Lond NÖ (l.ondessfrJ
ll94/l Lond Nö fl.ondessfr.)
lI95/l Lond NÖ (tondessfrJ
97 Holzinger Alfred + Sieglrnde
l0l Golterwe Helmut + Asfo
97 Holzinger Alfred + Sieglrnde
lI94/l Lond Nö (ondessfr.)
l194/2 tond NÖ (ondessfrJ
ll94/l tond Nö (ondessfrJ
I194/2 Lond NÖ (ondesstrJ

Freigegeben:
Bürgermeister Richord Hogl

llSe/l MG Wullersdort @G)
ll90 MG Wullersdorf (öG)
ll90 MG Wullersdort (öG)
ll90 MG Wvllersdort (öG)
ll90 MG Wullersdort (öG)
ll90 MG Wullersdort (öG)
1208 MG Wullersdort (öG)
1208 MG Wullersdort (öG)
24 MG Wullersdort
24 Mc Wullersdort

Zifler:
slGV 2022-09-15 ö

l5 m2

534 m"
24 m2

lm"
4m'
0m"
7m2
8m'
22 m'
3m"

zuslimmen.
Dieser Anlrog wird einslimmig ongenornrnen.

4 Korreklion des L 1066 OD Morio Roggendorf

Dem Gemeinderot liegt der Teilungsplon GZ'. 50128 des Vermessungsomts Korneuburg

betreffend Vermessung der L 1066 der KG Morio Roggendorf von km 2l ,O-21,4vor, do fÜr die
grundbücherliche Durchführung ein Gemeinderotsbeschluss für die Kundmochung zur

Entlossung bzw. Aufnohme in öffentliches Gut erforderlich ist.

Kundmochung

Der Gemeinderot der Morktgemeinde Wullersdorf hot in seiner Sitzung om 15.09.2022

beschlossen:

1.1) Die in beiliegender Vermessungsurkunde des Amtes der NÖ Londesregierung, GZ 50128 in

der KG Roggendorf dorgestellten und nochfolgend ongeführten TrennstÜcke werden dem
öffentlichen Verkehr entwidmet und on die in der Vermessungsurkunde ongefÜhrten neuen

Eigentümer übertrogen:

Trennstück Nr. 4, 5. 7 ,9 , 13, 16

1.2.) Der Restteil der nochfolgend ongeführten und sich im öffentlichen Gut befindlichen
Grundstücke verbleibt im öffentlichen Gut bei gleich gebliebener Widmung:

Grundstück: Nr. I 'l /9, 11/14, 48, 64, 187 /2, 187 /3

1.3.) Die nochfolgend ongeführien Grundstücke werden ous dem öffentlichen Gut entlossen

und gelöscht:

Grundstück: 53, 69,75, 87

2.) Die in beiliegender Vermessungsurkunde des Amtes der NÖ Londesregierung. GZ 50128 in der
KG Roggendorf dorgestellten und nochfolgend ongeführten Trennstücke werden in dos

öffentliche Gut der Gemeinde übernommen:

Trennstück Nr. l, 2, 11, 12, 14,15,17,18

3.) Die Vermessungsurkunde ist ein fester Bestondteil dieses Beschlusses und liegt beim

Gemeindeomt wöhrend der Amtsstunden zur Einsicht ouf. Gegen eine Verbücherung gemöß $$
15 ff Liegenschoftsteilungsgesetz besteht kein Einwond.

Der Bürgermeister
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Der Gemeinderol möge dem Teilungsplon GZ: 50128 des Vermessungsomfs Korneuburg
belreffend Vermessung der L 1066 der KG Morio Roggendorf von km 21,0 - 21,4 vor, und der
Entwidmung des öffenllichen Guls und Aufnohme rn dos öffenttiche Gul zur grundbüche/iche
Dv r chf ü hr u ng zu slimm e n.

Dieser Antrog wird einstimmig angenommen.

5 Grundslücksongelegenheilen

o. Anlrog ouf Kouf eines Gemeindegrundstückes Porz.382/'10 KG Morio Roggendorf

Dem Gemeinderot liegt ein Koufonsuchen von Fotmo ATAN, 1160 Wien ouf Kouf des
Grundstückes Porz. 382/10 in der KG Morio Roggendorf vor.
Dieses Grundstück wurde Herrn Gökhon lbrohimoglu mit Gemeinderotsbeschluss vom 11 .O3.2O2i
verkouft. Aufgrund von Schwierigkeiten mit dem Kreditinstitut möchte die Fomilie lbrohimoglu
dos Crundstück wieder on die Gemeinde zurückgeben.
Es liegt ein weiteres Koufonsuchen dofür von Herrn Erkon Özcon, l03O Wien vor.

Der Gerneinderoi möge beiden Koufqnsuchen nichf sfoffgeben, dos Wiederkaufsrechf der
Mo r kl ge m einde Wullersdorf soll o usge übf w e r d e n.

Dieser Anlrog wird einstimmig angenommen.

b. Erhöhung Bouplolzpreise KG Wullersdorf

Der BÜrgermeister informiert den Gemeinderot über die Notwendigkeit die Bouplotzpreise in der
KG Wullersdorf ouf €70,0O1m' zu erhöhen.

Der Gemetnderol möge der Erhöhung der Bouplotzpreise von € 50,00 ouf € 70,00 pro m2 für die
KG Wullersdort ob 16.09.2022 zuslimmen.

Dieser Anhog wird l7:l Enthollung (I. Grünwidl) angenornrnen.

c. Rohrer JohEnn und Veroniko - Pochtonsuchen KG Obersiinkenbrunn

Dem Gemeinderot liegt ein Ansuchen von Johonn und Veroniko Rohrer, 2023 Oberstinkenbrunn
78 ovt Pochtübernohme einer Teilflöche der Porz. l98/10 (Gorten - co. 593m,) und der Pozellen
l5B/2 (76m'?) und 161 (22m2) in der KG Oberstinkenbrunn von Anno Seifried, vor.

Der Gemernderof möge dem Ansuchen von Johann und Veroniko Rohrer, 2023
Oberslrnkenbrunn 78 ouf Pochlübernohrne einer Teilflöche der Porz. 198/10 (Garten - co. 593m2)
und der Pdrzellen I 58 /2 (76m') und I 6l (22m') in der KG Obersfin kenbrunn per 0l .t 0.2022 unler
der Vorousselzung, doss der Grünslreifen enllong der Porz 198/10 freigeholten und jederzeit
benülz5ar und dos Pochlverhälfnis seifens der Gemeinde jederzeit kündbor isl zu € 45,00/Johr €
15,00 pro 300m'), zusfimmen.

Dieser Antrag wird einslimmig ongenommen,

d. Srb Reinhord - Pochlonsuchen und Aufstellung Abstellmöglichkeit

Dieser Togesordnungspunkl wird zurückgestellt
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e. Fom. Gorlner - Befestigung öflenlliches Gut KG lmmendorf

Dem Gemeinderot liegt ein Ansuchen ouf Befestigung von öffentlichem Gut ouf eigene Kosten
von Fom. Gortner in 2022lmmendorf 210 vor. Knopp 74 m'Grosflöche sollen durch Ziersteine
und Lovendel ersetzt werden.

Der Gemeinderol möge dem Ansuchen von Fom. Gortner in 2022 Immendort 210 ouf
Befesfigung von knopp 74m' öffenfft'chen Guls vor der Liegenschoff 2022 Immendort 210 ouf
eigene Kosfen zusfimmen.

Dieser Anlrag wird einslimmig ongenornrnen.

G. Sklenor: ln Zukunfl sollen solche eigensfönd ige Boumaßnohmen nichl meht genehmigl
werden und zum Rückbou oufgefordert werden. öffentliches Guf muss weiferhin für iedermonn
benützbor und Parkmöglichkeffen sollen erhollen bleiben.

f. Schwinner KG Morio Roggendorf - lnformotionspunkt

Der Bürgermeister informiert den Gemeinderot über die Situotion der Fomilie Schwinner in der KG

Morio Roggendorf.

Entlong der L 1066 musste für dos Bouvorhoben Grund obgetreten werden. Der nun
eingereichte Bou verlöuft röumlich zum Gehsteig verselzt. Der nun entstondene Spolt zwischen
Neubou und Gehsteig wird seitens der MG Wullersdorf ospholtiert.

g. Teilungsplon G7:29320 KG Oberstinkenbrunn

Dem Gemeinderot liegt der Teilungsplon der ARGE Vermessung Hollobrunn mit der GZ:29320 tÜr

die KG Oberstinkenbrunn vor.

Der Gemeinderol möge dem Teilungsplon (GZ: 29320) der ARGE Vermessung Hollobrunn für die
KG Oberslinkenbrunn und der Enlwidmung des öffentlichen Gufs und Aufnahme tn dos
öllenlliche Gut

von Porzelle m2 on Parzelle

387/5 MG Wullersdort @G)
387/5 MG Wullersdort pG)
387/5 MG Wullersdort GG)
387/5 MG Wullersdort @G)
38715 MG Wullersdort @G)
387/5 MG Wullersdort GG)
387/5 MG Wullersdort öG)

17 m'
ll5 m"
58 m'
8l m'
6m'
120 m'
35 m'

387/4 MG Wullersdort @G)
387/28 MG Wullersdorf
387/29 Erich + Helgo Zimmerl
209 Wickenhouser Friedrich
210 Klein Barboro
387/6 MG Wullersdorf
387/7 Wogrilsch/Trosl

sloltgeben.

Dieser Anlrog wird einstimmig ongenornmen.

h. Verlegung Bildstock L 35

Dem Gemeinderot liegt dos Ansuchen der Fo. ASFINAG ouf Verlegung des Bildstockes on der L

35 (Poz. 1012) ouf die Pozelle ll52 in die Zwickelflöche der Zufohrt zur Pork&Drive Anloge
gegenüber des Schlüsselerlebnisses. vor. Noch Abschluss der Schlussvermessung soll diese Flöche

in dos Eigentum der Morktgemeinde Wullersdorf übergeben werden.

Erstellt: Freigegeben: Dotum: Version: TiIter: Seite:
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Der Gemernderol möge dem Ansuchen der Fo. ASFINAG ouf Verlegung des Bildsfockes on der I
35 (Porz l0l2) ouf die Porzelle II52 in die Zwickelflöche der Zufohrt zur Pork&Drive Antoge
gegenÜber des Schlüsselerlebnisses, unfer der Voroussefzung, doss dos Eigenlum und die
Erhollung beim Eigenlümer bleibf und nichl on die Morkfgemeinde Wultersdort übertrogen wird,
zustimmen.

Dieser Anlrog wird einslimmig ongenomrnen.

6 Abbruchprömie

o. Schwinner Christo Auszohlung der Abbruchprömie

Dem Gemeinderot liegt ein Ansuchen ouf Auszohlung der Abbruchprömie von Christo
Schwinner,204l Morio Roggendorf für die LiegenschotI204l Morio Roggendorf 39, Porzelle llB
KC Morio Roggendorf mit ollen erforclerliclren Noclrweiserr vor.

Der Gemeindercl möge der Auszqhlung der Abbruchprämie on Chrislo Schwinner, 2041 Morio
Roggendort in der Höhe von € 5.000,00 zuslimmen.

Dieser Anhog wird l6:2 Enlhollungen fffö) ongenommen.

b. Thömlilz Björn Auszohlung der Abbruchprömie

Dem Gemeinderot liegt ein Ansuchen ouf Auszohlung der Abbruchprömie von Björn Thömlitz,
2041 Wullersdorf für die Liegenschoft 2041 Wullersdorf, Feldgosse ll5. Pozelle 417 KG Wuttersdorf
mit ollen erforderlichen Nochweisen vor.

Der Gemeinderol möge der Auszohlung der Abbruchprömie on Björn Thömlilz" 2041 Wullersdort
in der Höhe von < 5.000,00 zuslimmen.

Dieser Anlrog wird I l:5 Gegenslimmen 6PÖ) 2 Enthoftungen Gpö) angenommen.

G. Sklenor: Die Richflrnien der Abbruchprömie sollen konkrefisiert werden. Dos Ansuchen um
Fördervng muss noch vor den Abbruchorbeilen (Dalum der Rechnungen noch Förderonlrog)
erngebrochl werden.
Zukünftig werden Ansuchen um Förderung im Rund-Moil on den Gemeinde rat kommuniziert.

7 Erslreckung ÖEK - 32. Anderung
Dem Gemeinderot liegt dos Angebot G221O2 des Büros Dr. Poulo, 1030 Wien zur 32. Anderung
ÖEK Erstreckung für olle Kotostrolgemeinden der Großgemeinde Wullersdorf. oufbouend ouf dos
Teilenlwicklungskonzept für die KGs wullersdorf und oberstinkenbrunn, vor.

Der Gemeinderol möge dem Angebol G22102 des Büros Dr. Poulo, 1030 Wien zur 32. Änderung
ÖEK Ersfreckung lÜr olle Kofosfrolgemeinde n der Großgemeinde Wullersdort, oufbouend ouf dos
Teilentwicklungskonzepl für di,e KGs Wullersdort und Oberslinkenbrunn, in der Höhe von €
33.000,00 inkl. 20% MwSt zusfimmen.

Dieser Anlrog wird einslimmig ongenornrnen.

Anmerkung: Die € 33.000,00 werden für dos nöchsfe Johr in den Voronschlo EI eqrbeitel
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8 Porzellierung Gmoosbochsiedlung KG Wullersdorf GZ: 4OO6O.Y2

Noch der Gemeindevorstondssitzung wurde der Pozellierungsenlwurt GZ: 4006O.V2 von Dl

Herbert Fellinger überorbeitet und dem Gemeinderot liegt nun ouch der Pozellierungsentwurf
GZ: 40060.V3 der ARGE Vermessung für die Siedlungserweiterung der Gmoosbochsiedlung in der
KG Wullersdorl zur Diskussion vor.

Der Gemeinderol möge dem Porzellierungsenlwurt GZ: 40060.V2 der ARGE Vernessung vom
29.09.2021 für die Siedlungserweilerung der Gmoosbochsiedlung in der KG Wullersdorf

zuslimmen.

Dieser Anlrog wird einslimmig ongenomrnen.

9 Erweilerung Abwosserbeseitigungsonloge KG lmmendorf - Verlrog mit
Republik

Dem Gemeinderot liegt der Vertrog WAI-ÖWG-190261068-2022 miI der Republik Österreich
(Lond- und Forslwirtschoftsverwoltung - Wosserbou) zur Errichtung, dem Bestond und der
Erholtung der Abwosserbeseitigungsonloge Wullersdorf - Erweiterung KG lmmendorf ouf dem
öffentlichen Wossergut zugehörigen, bundeseigenen Grundstück Porz. 2202/1, EZ 3, KG

lmmendorf ,,lmmendorfer Groben", vor.

Der Gemeinderol möge dem Verlrog Wnl-öWc-19026/068-2022 mil der Republik Öslereich
(Lond- und Forsfwirtschoftsyerwollung - Wosserbou) zur Errichlung, dem Besfond und der
Erholtung der Abwosserbeseifigvngsonloge Wullersdort - Enueiterung KG lmmendort ouf dem
öffenllichen Wosserguf zugehörigen, bundeseigenen Grundsfück Porz 2202/1, EZ 3, KG

Immendoü,,lmmendorter Graben" zustimmen.

Dieser Anlrog wird einslimmig angenommen.

l0 Bouvergobe für Bouvorhqben im Belriebsgebiel KG Wullersdorf

Lout Gemeinderotsbeschluss vom 30.06.2022 unler TOP l2 wurden noch Ausschreibung und
Bewertung der Firmo IUP Ziviltechniker GmbH die Erd- und Boumeisterorbeiten, lnstollotions- und
Stroßenbouorbeiten für den Rohmenvertrog Leitungs- und Stroßenbou on die Firmo Long und
Menhofer Bougesellschoft m.b.H & Co KG,2020 Hollobrunn beschlossen.

Der Gemeinderol möge den Arbeiten für die Erweilerung des Befriebsgebieles in der KG
Wullersdort in der Höhe von < 102.905,07 inkl. USf. (der Koslenobgleich mit dem Rohmenvertrog
eüolgfie durch die Fo. lllP) unler der Bedingung, doss dos Ernmessen (Loge/Höhen) der Leilungen
rnkL Erstellung eines leffungskofosfers durch die IUP vorgenommen und dem Gemernderof
vorgelegl wird, zuslimmen.

Dieser Anlrog wird ein sti m mig o n genomtnen.

I I Konolvermessung - Angebot der IUP

Der Bürgermeister informiert den Gemeinderot über die Notwendigkeit für Konol- und
Wosserberechnungen Begehungen in Auftrog zu geben. Noch der Vertrogsouflösung von lng.
Guido Gosser übernimmt dies nicht der neue Bousochverstöndige lng. Gerhord Wollner, doher
liegt ein Angebot der Firmo IUP in der Höhe von knopp € 3.200,00 exkl. 20% Ust. für etwo 40
Objekie pro Johr vor.

Erstellt:
Nicole Schinnerl

Freigegeben:
Bürgermeister Richord Hogl
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Der Gemeinderal möge dem Angebot der IUP in der Höhe von knopp < 3.200,00 exkl. 20% Us|..

für elwo 40 Obiekte pro Johr zuslimmen.

Dieser Anlrag wird einslimmig ongenommen.

Anmerkung l. Schnölzinger: Dos voiliegende Angebof ist wirklich sehr guf und preiswerL

12 Rottenvertilgung

o. Beschluss KG Hetzmonnsdorf

Der Bürgermeister informiert den Gemeinderot über die Notwendigkeit in der KG
Hetzmonnsdorf eine Roitenbekömpfung durchzuführen. Eine entsprechende Verordnung
ist zu beschließen, die weitere Abwicklung erfolgt über den Abfollverbond Hollobrunn.

Der Gemeinderot der Morktgemeinde Wullersdorf hot in seiner Sitzung om 15. 09.2022 gemöß $
33 der NÖ Gemeindeordnun g 1973, LGBI. IOOO i.d.g.F. verordnet:

Verordnung

über die plonmößige Vertilgung von Rotten

$r

Geltungsbereich
Auf Grund des Überhondnehmens von Rotten wird zur Verhütung der Verbreitung übertrogborer

Kronkheiten die plonmößige Bekömpfung von Rotten im Gemeindegebiet der
Kotostrolgemeinde Hetzmonnsdorf ongeordnet.

(l) Die Bekömpfung hot ouf jenen Grundstücken zu erfolgen, ouf denen Rotlenbefoll festgestellt
wurde oder ouf denen ouf Grund der Loge der Grundstücke, des Zustondes der
Boulichkeiten oder der Reinlichkeitsverhöltnisse die Gefohr eines Rottenbefolls onzunehmen
ist.

(2) Die zur Rottenbekömpfung erforderlichen Moßnohmen werden zur Sicherung des
Bekömpfungserfolges oueh ouf die vom Rottenbefoll nicht offensiehtlich betroffenen
bebouten Grundslücke erstreckt.

$2

Vollzug der Rottenbekömpfung

(1) Der Vollzug der Rottenbekömpfung einschließlich der Erlossung bescheidmößiger Auftröge
im Zusommenhong mil der Rottenbekömpfung sowie der Einhebung und Einbringung der
verordneten Beitröge von den Liegenschoftseigentümern wird dem Gemeindeverbond für
Abfollwirtschoft und Abgobeneinhebung im Verwoltungsbezirk Hollobrunn übertrogen.

(2) Wird die Durchführung der plonmößigen Vertilgung der Rotten sowie die behördlichen
Anordnungen und Moßnohmen von den Eigentümern und sonstigen Nutzungsberechtigten
verweigert oder den mit der Vertilgung betrouten Personen dos Betreten der Grundsiücke
oder Geböude verweigert, so konn der Gemeindeverbond mittels Bescheid die
Durchführung der erforderlichen Moßnohmen im Wege der Ersotzvornohme onordnen. Die
dobeierwochsenen Mehrkosten sind von den gemöß $ 5 Abs. I verpflichteten Personen zu
trogen.

s3
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Feststellung des Rottenbefolls

Die Feststellung. ob Rottenbefoll ouf den im $ 1 genonnten Liegenschoften vorliegt, sowie die
Festlegung der erforderlichen Moßnohmen obliegt dem mil der DurchfÜhrung der
Rottenbekömpfung betrouten befugtem Schödlingsbekömpfer.

s4

Pflichten der Schödlingsbekömpfer

(l ) Die Schödlingsbekömpfer hoben sich bei ihrer Tötigkeit durch einen vom Gemeindeverbond
bestötigten Ausweis ouszuweisen.

(2) Die Bekömpfungsmoßnohmen hoben in jenen Bereichen, in denen Üblicherweise domit zu

rechnen ist, doss Kinder oder Houstiere mit den Ködern in Berührung kommen könnten,
jedenfolls ober ouf ollen privoten Liegenschoften, ousschließlich mittels Köderboxen und mit
gegen Herousfollen ous den Köderboxen gesicherien Ködermitteln zu erfolgen.

(3) Die Bekömpfungsmoßnohme hoben bei Annohme des Köders durch Rotten bis zu drei Mol
pro Auslegestelle zu erfolgen.

(a) lst trotz dreimoliger Köderouslegung weiterhin Rottenbefoll feststellbor, hot eine umgehende
Meldung on den Gemeindeverbond zu erfolgen. Noch Anordnung durch den
Gemeindeverbond sind die Rottenbekömpfungsmoßnohmen so longe durchzufÜhren, bis

keine Anzeichen von Rottenbefoll mehr festzustellen sind oder die Gefohr eines Rottenbefolls
nicht mehr gegeben ist.

(5) Die mit der Rottenbekömpfung belrouten Personen sind verpflichtet, die getroffenen
Moßnohmen zur Rottenbekömpfung oufzuzeichnen und dem Gemeindeverbond ebenso
wie festgestellte bouliche Schöden, Verunreinigungen oder sonstige Möngel, durch die dos
Aufkommen von Rotten begünstigt wird. zur Kenntnis zu bringen.

$5

Pflichten von LiegenschoftseigentÜmern.

Nutzungsberechtigten und Bevollmöchtigten

(l ) Die Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigte oder Bevollmöchtigte der im $ 1 festgeselzten
Liegenschoften sind verpflichtet, den behördlichen Anordnungen sowie den Anweisungen
der mit der Durchführung der Rottenbekömpfung betrouten Personen nochzukommen.
lnsbesondere hoben sie diesen Personen dos Betreten der Grundstücke und Geböude zu

gestotten, ihnen die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die Bekömpfungsmoßnohmen
ouf ihrer Liegenschoft zu dulden.

(2) Aut den Grundstücken, ouf denen die Roltenbekömpfung durchgefÜhrt wird, sind von den
Eigentümern bzw. Nutzungsberechtigten Nohrungsmittel und Speiseobfölle sorgföltig zu

verwohren und zu beseitigen. Eine Vermengung von Giftködern mit Lebensmitteln und
Futtermitteln ist unier ollen Umstönden zu vermeiden. Es ist dofür Sorge zu trogen, doss Kinder
und Houstiere nicht mit Giftködern in Berührung kommen, die für die Köderouslegung
vorgesehenen Plötze sind möglichst zu meiden.

(3) Die Durchführung der Bekömpfungsmoßnohme und Köderouslegung sind dem
Schödlingsbekömpfer zu bestötigen.

(4) Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigte hoben oufgefundene tote Tiere sofort einzusommeln
und ousreichend tief ouf Eigengrund zu vergroben oder im Restmüll zu entsorgen.

s6

Kostentrogung
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(l) Die Kosten der Rottenvertilgung sind von den Liegenschoftseigentümern zu trogen. Bei
Vorliegen von Bestondsverhöltnissen, die dem Mietrechtsgesetz unterliegen, sind die Kosten
der Rottenbekömpfung den Betriebskosten zuzurechnen.

(2) Die Kosten werden für jede im Geltungsbereich der Verordnung gemöß g I liegende
beboute Liegenschoft mit € 29.00 festgesetzt.

(3) Sind ouf Grund von Liegenschoftsgröße, boulicher Beschoffenheit oder offensichtlichem
Rottenbefoll mehr ols eine Köderouslegestelle pro Liegenschoft erforderlich. so erhöht sich
dieser Betrog pro weiterer Köderouslegestelle um € 16,00.

(4) Beierforderlichen Bekömpfungsmoßnohmen, die gemöß g 4. Abs.3 über eine dreimotige
Beköderung pro Köderouslegestelle hinousgehen sowie bei Bekömpfungsmoßnohmen, die
ous Verschulden des Liegenschoftseigentümers einen unverhöltnismößig höheren Arbeits-
und Zeitoufwond verursochen, werden die dodurch onfollenden Mehrkosten gesondert
berechnet und zur Vorschreibung gebrocht.

(5) Die festgesetzten Betröge werden umsotzsteuerfreizur Vorschreibung gebrocht.

s7

Vewoltungspolizeiliche Auftröge und Ersotzvornohmen

(1) Wird dos Überhondnehmen von Rotten durch schodhofte Boulichkeiten, durch die
Ansommlung von Schmutz und Unrot oder durch Einrichtungen, die der erforderlichen
Reinlichkeit entbehren, begünstigt, konn der Gemeindeverbond dem
Liegenschoftseigentümer mit Bescheid den Auflrog erteilen, binnen einer ongemessenen Frist
die Beseitigung des Missstondes ouf eigene Kosten zu veronlossen.

(2) Kommen die Liegenschoftseigentümer den ihnen noch dieser Vorschrift obliegenden
Pflichten nicht rechtzeitig noch, so sind die erforderlichen Moßnohmen ouf ihre Kosten und
Gefohr von Amts wegen durchzuführen.

(3) Die Wirksomkeit erlossener Bescheide wird durch einen Wechsel des Eigentümers, eines
Miteigentümers oder eines Bevollmöchtigten nicht berührt.

sB

Strofbesiimmungen

Die Nichtbefolgung dieser Verordnung stellt eine Verwoltungsübertretung dor und wird noch
den Bestimmungen des $ I 0 Abs. 2 Verwoltungsstrofges eIz 1991 (VSIG 1 991 ) in der geltenden
Fossung bestroft.

se

lnkrofttreten

Diese Verordnung tritt mit dem ouf den Ablouf der 14-tögigen Kundmochungsfrist folgenden Tog
in Kroft.

Mit dieser Verordnung verlieren olle dovor beschlossenen Verordnungen sowie Zusötze zu
Verordnungen zur plonmößigen Vertilgung von Rotten ihre Gültigkeit.

Der Bürgermeister

Richord Hogl

Der Gemerndero| möge der Verordnung zut Roflenverfilgung in der KG Helzmonnsdorf
zusfimmen.
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Dieser Antrog wird einstimmig ongenommen.

b. Beschluss KG lmmendorf

Der Bürgermeisier informiert den Gemeinderot über die Notwendigkeit in der KG

lmmendorf eine Rottenbekömpfung durchzuführen. Eine entsprechende Verordnung ist zu

beschließen. die weitere Abwicklung erfolgt über den Abfollverbond Hollobrunn.

Der Gemeinderot der Morktgemeinde Wullersdorf hot in seiner Sitzung om 15. 09.2022 gemöß $

33 der NÖ Gemeindeordnun g 1973, LGBI. 1000 i.d.g.F. verordnet:

Verordnung

über die plonmößige Vertilgung von Rotten

sr

Geltungsbereich
Auf Grund des Überhondnehmens von Rotten wird zur Verhütung der Verbreitung Übertrogborer

Kronkheiten die plonmößige Bekömpfung von Rotten im Gemeindegebiet der
Kotostrolgemeinde lmmendorf ongeordnet.

(3) Die Bekömpfung hot ouf jenen Grundstücken zu erfolgen, ouf denen Rottenbefoll festgestellt
wurde oder ouf denen ouf Grund der Loge der Grundstücke, des Zustondes der
Boulichkeiten oder der Reinlichkeitsverhöltnisse die Gefohr eines Rottenbefolls onzunehmen
ist.

(4) Die zur Rottenbekömpfung erforderlichen Moßnohmen werden zur Sicherung des
Bekömpfungserfolges ouch ouf die vom Rottenbefoll nicht offensichtlich betroffenen
bebouten Grundstücke erstreckt.

$2

Vollzug der Rottenbekömpf ung

(3) Der Vollzug der Rottenbekömpfung einschließlich der Erlossung bescheidmößiger Auftröge
im Zusommenhong mit der Rottenbekömpfung sowie der Einhebung und Einbringung der
verordneten Beitröge von den Liegenschoftseigentümern wird dem Gemeindeverbond fÜr

Abfollwirtschoft und Abgobeneinhebung im Verwoltungsbezirk Hollobrunn übertrogen.
(4) Wird die Durchführung der plonmößigen Vertilgung der Rotten sowie die behördlichen

Anordnungen und Moßnohmen von den Eigentümern und sonstigen Nutzungsberechtigten
verweigert oder den mit der Vertilgung betrouten Personen dos Betreten der Grundstücke
oder Geböude verweigert, so konn der Gemeindeverbond mittels Bescheid die
Durchführung der erforderlichen Moßnohmen im Wege der Ersolzvornohme onordnen. Die
dobeierwochsenen Mehrkosten sind von den gemöß $ 5 Abs. 1 verpflichteten Personen zu

trogen.

$3

Feststellung des Rottenbefolls

Die Feststellung. ob Rottenbefoll ouf den im $ 1 genonnten Liegenschoften vorliegt, sowie die
Festlegung der erforderlichen Moßnohmen obliegt dem mit der Durchführung der
Rottenbekömpfung betrouten befugtem Schödlingsbekömpfer.
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s4

Pflichten der Schödlingsbekömpfer

{6) Die Schödlingsbekömpfer hoben sich bei ihrer Tötigkeit durch einen vom Gemeindeverbond
bestötigten Ausweis ouszuweisen.

(7) Die Bekömpfungsmoßnohmen hoben in jenen Bereichen, in denen üblicherweise domit zu
rechnen ist. doss Kinder oder Houstiere mit den Ködern in Berührung kommen könnten,
jedenfolls ober ouf ollen privoten Liegenschoften, ousschließlich mittels Köderboxen und mit
gegen Herousfollen ous den Köderboxen gesicherten Ködermitteln zu erfolgen.

(B) Die Bekömpfungsmoßnohme hoben beiAnnohme des Köders durch Rotten bis zu drei Mol
pro Auslegestelle zu erfolgen.

(9) lst trolz dreimoliger Köderouslegung weiterhin Rotienbefoll feststellbor. hot eine umgehende
Meldung on den Gemeindeverbond zu erfolgen. Noch Anordnung durch den
Gemeindeverbond sind die Rottenbekömpfungsmoßnohmen so longe durchzuführen, bis
keine Anzeichen von Rottenbefoll mehr festzustellen sind oder die Gefohr eines Rottenbefolls
nicht mehr gegeben ist.

(10) Die mit der Rottenbekömpfung betrouten Personen sind verpflichtet, die getroffenen
Moßnohmen zur Rottenbekömpfung oufzuzeichnen und dem Gemeindeverbond ebenso
wie festgestellte bouliche Schöden, Verunreinigungen oder sonstige Möngel, durch die dos
Aufkommen von Rotten begünstigt wird, zur Kenntnis zu bringen.

ss

Pflichten von Liegenschoftseigentümern,

Nutzungsberechfigten und Bevollmöchtigten

(5) Die Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigte oder Bevollmöchtigte der im $ I festgesetzten
Liegenschoften sind verpflichtet, den behördlichen Anordnungen sowie den Anweisungen
der mit der Durchführung der Rottenbekömpfung betrouten Personen nochzukommen.
lnsbesondere hoben sie diesen Personen dos Betreten der Grundstücke und Geböude zu
gesiotten. ihnen die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die Bekömpfungsmoßnohmen
ouf ihrer Liegenschoft zu dulden.

(6) Auf den Grundstücken. ouf denen die Rottenbekömpfung durchgeführt wird, sind von den
Eigentümern bzw. Nutzungsberechtigten Nohrungsmittel und Speiseobfölle sorgföltig zu
verwohren und zu beseitigen. Eine Vermengung von Giftködern mit Lebensmitteln und
Futtermitteln ist unier ollen Umstönden zu vermeiden. Es ist dofür Sorge zu trogen, doss Kinder
und Houstiere nicht mit Gifiködern in Berührung kommen. die für die Köderouslegung
vorgesehenen Plötze sind möglichst zu meiden.

(Z) Die Durchführung der Bekömpfungsmoßnohme und Köderouslegung sind dem
Schödlingsbekömpfer zu bestötigen.

(B) Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigte hoben oufgefundene tote Tiere sofort einzusommeln
und ousreichend tief ouf Eigengrund zu vergroben oder im Restmüll zu entsorgen.

s6

Kostentrogung

(6) Die Kosten der Rottenvertilgung sind von den Liegenschoflseigentümern zu trogen. Bei
Vorliegen von Bestondsverhöltnissen, die dem Mietrechtsgesetz unterliegen, sind die Kosten
der Rottenbekömpfung den Betriebskosten zuzurechnen.

(7) Die Kosten werden für jede im Geltungsbereich der Verordnung gemöß $ 1 liegende
beboute Liegenschoft mit € 29,00 festgesetzt.
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(B) Sind ouf Grund von Liegenschoftsgröße, boulicher Beschoffenheit oder offensichtlichem
Rottenbefoll mehr ols eine Köderouslegestelle pro Liegenschoft erforderlich, so erhöht sich
dieser Betrog pro weiterer Köderouslegestelle um € 16,00.

(9) Beierforderlichen Bekömpfungsmoßnohmen, die gemöß $ 4, Abs.3 über eine dreimolige
Beköderung pro Köderouslegestelle hinousgehen sowie bei Bekömpfungsmoßnohmen, die
ous Verschulden des Liegenschoftseigentümers einen unverhöltnismößig höheren Arbeits-
und Zeitoufwond verursochen, werden die dodurch onfollenden Mehrkosten gesondert
berechnet und zur Vorschreibung gebrocht.

(10) Die festgesetzten Betröge werden umsotzsteuerfrei zur Vorschreibung gebrocht.

$7

Verwoltu n gspolizeiliche Auf trö ge und Ersotzvorno hmen

(a) Wird dos Überhondnehmen von Rolien durch schodhofte Boulichkeiten, durch die
Ansommlung von Schmutz und Unrot oder durch Einrichtungen, die der erforderlichen
Reinlichkeit entbehren, begünstigt. konn der Gemeindeverbond dem
Liegenschoftseigentümer mit Bescheid den Auftrog erteilen, binnen einer ongemessenen Frist

die Beseitigung des Missstondes ouf eigene Kosten zu veronlossen.
(5) Kommen die Liegenschoftseigentümer den ihnen noch dieser Vorschrifl obliegenden

Pflichten nicht rechtzeitig noch, so sind die erforderlichen Moßnohmen ouf ihre Kosten und
Gefohr von Amts wegen durchzuführen.

(6) Die Wirksomkeit erlossener Bescheide wird durch einen Wechsel des Eigentümers. eines
Miteigentümers oder eines Bevollmöchtigten nicht berührt.

sB

Strofbesiimmungen

Die Nichtbefolgung dieser Verordnung stellt eine Verwoltungsübertretung dor und wird noch
den Bestimmungen des $ l0 Abs.2 Verwoltungsstrofgesetzl99l (VSiG 1991)in dergeltenden
Fossung bestroft.

$e

lnkrofttreten

Diese Verordnung tritt mit dem ouf den Ablouf der l4-tögigen Kundmochungsfrist folgenden Tog

in Kroft.

Mit dieser Verordnung verlieren olle dovor beschlossenen Verordnungen sowie Zusötze zu

Verordnungen zur plonmößigen Vertilgung von Rotten ihre GÜltigkeit.

Der Bürgermeister

Richord Hogl

Vom Bürgermeister wird beontrogt, folgenden Antrog des Gemeindevorstondes on den
Gemeinderot zu richten:
Der Gemein derol möge der Verordnung zut Roffenverfi'lgung in der KG lmmendort zuslimmen.

Dieser Anlrog wird einslimmig ongenommen.

Erstelli:
Nicole Schinnerl
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Anmerkvng: GR Josef Scheibböck ve/össf vor Abslimmung vor Punkl l3 die Sitzung, sodoss on
der Abslimmung 17 Mondolore fer'lnehrnen.

l3 EVN Lichtpunkte - Kellertritt Loiskondl

Dem Gemeinderot liegt eine Zusotzvereinborung L-B-16-170/KG-3-10519-57 mit der EVN
Energievertrieb GmbH & Co KG zur Neuerrichtung von Lichtpunkten in der KG Grund im Bereich
Kellergosse (Kellertrift) Fom. Loiskondl vor.
5 Lichtpunkte om Spielplotz der Kellergosse, Neuerrichtung mit geroden Most 4,5r759p6 + je 1

Stück LED-Leuchie Schrock Avenido LED 49W/635024000K werden im Auftrog und ouf Kosten der
Fom. Loiskondl oufgestellt. Die Versorgung über die öffentliche Beleuchtungsonloge fließt in dos
Lichtservice-Übereinkommen L-EP-02-AB-ll3V Pkt. lll.4. und Pkt.6 und wird von der Gemeinde
übernommen.

Der Gerneinderal möge der Übernohme der 5 Lichtpunkle ouf dem Spielplofz vor dem
Heurigenbetn'eh Loiskondl in dos Lichfservice-Übereinkommens L-EP-I2-AB-Il3V Pkt. Ill.4. und
PkI. 6 unler der Bedingung, doss dos Service ob der lnbefriebnohme om 01.04.2022 oliquol und
ab 2023 vollumfönglich on Hern Josef Loiskondl weiterverrechnef wird, zuslimmen.

Dieser Antrog wird einslimmig ongenornmen.

'14 EVN Zusolzvereinborung t-B-l 6-170lKG-3-1051 9-58
Dem Gemeinderot liegt eine Zusotzvereinborung der EVN Energievertriebs GmbH & Co KG über
die Neuerrichtung von 5 Lichtpunkten in der Bohnstrosse - Sponge Wullersdorf in der Höhe von €
12.574,0O exkl. Ust. vor.

Der Gemeinderof möge der Zusotzvereinborung L-B-16-170/KG-3-10519-58 mit der EyN
Energievertriebs GmbH & Co KG über die Neuenichlung von 5 Lichlpunklen rn der Bohnslrosse -
Sponge Wullersdorf in der Höhe von < 12.574,00 exkL Usf. zuslimmen.

Dieser Anlrag wird einsfimmig ongenommen.

Anmerkung: GR Josef Scheibböck belrilt vor Abstimmung zu Punkl l5 die Silzvng, sodoss on der
Abslimmu ng I 8 Mandofore fer'lnehmen.

l5 A1 leilungsrechl KG Grund Porz.l458, 1398, 1450

Dem Gemeinderot liegt ein Leitungsrecht der Al Telekom für die Grundstücke Porz. l45B
EZ lll und Poz. l39B und 1450, EZ l12 KG Grund über die Verlegung von Rohren und
Kobeln und die Errichtung von Scholtstellen. vor.

Der Gemeinderot möge dem leffungsrechf der Al lelekom für die Grundstücke Porz 1458
EZ lll und Porz 1398 und 1450, EZ lI2 KG Grund über die Verlegung von Rohren und
Kobeln und die Enichlung yon Scholfsfellen zuslimmen.

Dieser Anlrog wird einslimmig ongenornrnen.
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l6 Einbringung Kloge noch Verkehrsunfoll mit Gemeindefohrzeug
Noch Kollision mit einem Gemeindefohzeug bleibt die gegnerische Hoftpflichtversicherung ouf
dem Stondpunkt, doss ihr Versicherungsnehmer kein Verschulden om Verkehrsunfoll trifft. Doher
muss der Schodensersotzonspruch der Morktgemeinde Wullersdorf gerichtlich geltend gemocht
werden. Lout $ 35 Z l6 der NÖ Gemeindeordnung bedorf es eines Beschlusses des

Gemeinderots um die Kloge einzuleiten.

Der Gemeinderol möge Mog. Heriberl Donnerbouer mil der Schodensersofzkloge beouftrogen.

Dieser Antrog wird einstimmig ongenommen.

17 Koloslrophenschulz - Beschluss Erslqnschotfung Budgetkorreklur
Unfer TOP 14 der Gemeinderotssitzung vom 30.06.2022 wurde für die Anschoffung der
Grundousstottung und dem Minimolkonzept zum Kolostrophenschutz ein Gesomtbudget von
co. € 44.000,00, oufgeieilt ouf 3-Johres-Tronchen (2023-2025) und die soforlige Bestellung des
Aggregotes 30 kVA für dos FF Hous Wullersdorf in der Höhe von € 26.000,00 inkl. MwSt., wobei co.
€ 6.000,00 vom Lond NÖ gefördert werden, beschlossen.
Dieser Beschluss muss nun ouf die Gesomtsumme von € 25.000,00 ouf 3-Johres-Tronchen
(2023-2025) ongeposst werden. Dos Aggregot für dos FF Wullersdorf ist Bestondteil der
Gesomtsumme.

Der Gemeinderol möge für den Koloslrophenschufz in der Morklgemeinde Wullersdorf der
Aufstockung von € 44.000,00 ouf rnsgesomt € 75.000,00 oufgeleill ouf 3-Johres-Ironchen (2023-

2025) zuslimmen.

Dieser Antrog wird einstimmig ongenornrnen.

l8 Anpossung des Spiel- und Beschötligungsbeilroges KIGA/Hori/TBE

Der Bürgermeister informiert den Gemeinderot über die Notwendigkeit den
Beschöftigungsbeitrog für Kindergorten, TBE und Hort von € 10,00 ouf € 

,l5,00/Monot 
onzuheben.

Der Gemeinderot möge den Beschäfligungsbeitrog für die Kindergörten, den Hort und die TBE

per 01.10.2022 von € 10,00 auf € 15,00 pro Kind/Monot onheben.

Dieser Anlrog wird ll:7 Enlhattung (SPÖ, FPÖ) ongenornmen.

l9 Klimolicket
Dem Gemeinderot liegt ein Auszug ous dem Stodtrotsprotokoll der Stodtgemeinde Hollobrunn
betreffend Ankouf von2 VOR Klimo Tickets Metropolregion zum Preis von € 915,00 pro StÜck/Johr

vor. Die Reservierung und Ausgobe der Tickets erfolgt über die Stodtgemeinde Hollobrunn lout
beiliegenden Nutzungsbedingungen. Die Entlehnungskosten betrogen für Personen mit

Houptwohnsitz in der Stodtgemeinde Hollobrunn € 7,00 pro Tog und für Personen mit
Nebenwohnsitz in der Stodtgemeinde Hollobrunn € 15,00 pro Tog.
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Der Gemeinderol möge der Anschoflvng von zwei VOR Klimo lkkefs Metropolregion zum Preis
von € 915,00 pro lickef und die Enllehnungskoslen für Personen mi|. Houpfwohnsitz in der
Morklgemeinde Wullersdort < 7,00 pro Tag und für Personen mil Nebenwohnsilz in der
Morklgemeinde Wullersdort € 15,00 pro Tog und dem Auldruck des Gemeindewoppens ouf
berden lickels zv slim me n.

Dieser Antrog wird einslimmig ongenommen.

20 Aklion ,,Brems dich ein" Sicherheilsoufsleller
Dem Gemeinderot liegt eine Bestellmöglichkeit von Aufstellern ous 3-Schicht-Aluverbundplotten
im Zuge der Aktion ,,Brems dich ein" zum Preis von € 330,00 + 20% Ust. vor.

Es sollen 9 Aufsteller ous 3-Schicht-Aluverbundplotten zu € 330,00 exkl. MwSt. pro Stück -10%

Ermößigung, somit zu €-2.673,A0 exkl. 20% MwSt. bestellt werden.

Der Gemeindero| möge der Anschoffung von 9 3-Schichf -Aluverbundplolten im Zuge der Aktion
,,Brems dich ein" zum Preis von € 330,00 + 20% Us|. -10% Ermäßigung, somil zu gesom| < 2.673,00
exkl. 20% MwSf. zustimmen.

Dieser Anlrog wird einslimmig ongenommen.

21 Gemeindeodvenl55+
Dem Gemeinderot liegt dos Konzept zur Reolisierung des Gemeindeodvents 55 plus von
Bürgermeisier Richord Hogl vor.

Der Gemeinderot möge dem Konzepl zum Gemefndeodvenl 55 plus und dessen lJmsetzung
zvslimmen.

Dieser Antrog wird 12:6 Enthollungen (SPö, l. Schnöfzh ger) ongenommen.

21 o Dringlichkeilsontrog AST/IST

Die Gemeinde(n) Hollobrunn, Wullersdorf, Moilberg und Göllersdorf beobsichtigen dos bisherige
Anrufsommeltoxi ,,AST Hollobrunn" gemeinsom zu erweitern und umzusetzen. Dieses künftig
gemeinsome regionole AST (VOR Flex Region Hollobrunn), welches über die NÖ
Dispositionszentrole für AST-Verkehre obgewickelt wird. Dos AST ermöglicht den Fohrgösten ihre
Fohrten, innerholb eines definierten Bediengebieies und festgelegter Bedienzeiten, flexibel zu

buchen. lnnerholb der Bedienzeiten des ASTs konn jeder Fohrgost seine Fohrt individuell buchen
und hot die Gorontie innerholb einer Vorloufzeit von mox. 60 Minuten seine Fohrt zu bekommen.

Die für die Umsetzung des Projektes nötige Plonung ist obgeschlossen, nun werden von der VOR
GmbH die Ausschreibungsunterlogen vorbereitet. lm Oktober 2022 soll die Ausschreibung
bekonnt gemocht werden. Ein Betriebsstort ist co. ein Johr donoch (Herbst 2023) möglich. Noch
Abschluss der Ausschreibung ist der Betrieb vozubereiten (Erstellung und Montoge der
Sommelstellenschilder, Erstellung und Druck von lnfofoldern, Beschoffung der Fohzeuge durch
den Verkehrsunternehmer entsprechend den Vorgoben in der Ausschreibung, etc.).
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Zielsetzung des Systems ist eine bedorfsorientierte Mikromobilitötslösung, mit dem Fokus ouf
Störkung der innerörtlichen Erreichborkeiten bzw. der Ab- und Zubringerfunktion zu

höherrongigen öffentlichen Verkehrsongeboten (Bohn und Regionolbus). Die Sicherstellung

einer eigenstöndigen Mobilitöt für nichtmobile Bevölkerungsgruppen und die Vermeidung von
Hol- und Bringdiensten für Fomilienongehörige sind weitere Merkmole dieses Mobilitötsprojektes.

Dos AST soll ouf ein Johr mit optionoler Verlöngerung um ein weiteres Johr beschlossen werden.
Grund für die kuze Loufzeit ist, doss die Ausschreibung des Regionolbusverkehrs in der Region

Krems-Hollobrunn zeitlich vorgezogen wird und ous heutiger Sichi voroussichtlich bereits im Johr

2024 zur Umsetzung kommt. Die Ausschreibung des Grundongebotes im öffenilichen Verkehr
wird ols kombinierte Ausschreibung ols Linien- und Bedorfsverkehren (VOR Flex) erfolgen. ln

diesem Zuge konn dos ,,VOR Flex Region Hollobrunn" mit Betriebsstort des Regionolbusverkehrs
(voroussichtlich im Johr 2024) in dos VOR Flex und vom Lond NÖ finonzierte bedorfsgesteuerte
Grundongeboi (Grundongeboi Lond NÖ umfosst voroussichtlich Mo-Fr B:00 Uhr - lB:00 Uhr und

Somstog von OB:00 Uhr - 13:00 Uhr) im öffentlichen Verkehr (hinsichtlich der Betriebszeiten

ongeposst on dos definierte Grundongebot in der Region) übernommen werden. Erweiterungen

über dos Grundongebot hinousgehend durch die beteiligten Gemeinden sind notürlich
möglich.

Der Gemeinderol möge der Ausschreibung zur Erweitervng der ASI/I$ VOR Flex Region

Hollobrunn zuslimmen.

Dieser Anlrag wird einslimmig ongenommen
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